
12.02.26

1

• Herzlich Willkommen
• Sichere Vermarktung von Imkereierzeugnissen

• Zusammenfassung 2026

sepp.niklas@gmail.com
07 .02 .26

Informationen über:

Klare, saubere Kennzeichnung 

Qualitätsansprüche

Oxymel
Kosmetische Mittel
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Mögliche Kennzeichnungsfehler:

• Schriftgrößen – Mindesthöhen einhalten
• Sichtfeldregelung - Sachbezeichnung + Nettofüllmenge

• Lagerbedingungen – richtige Platzierung 
• Angabe Ursprungsland – gilt auch bei zusammengesetzte LM

• Nährwertkennzeichnung – Ausnahme lokaler Verkauf
• Angabe allergener Stoffe - 14 kennzeichnungspflichtige 

Allergene
• Quid Regelung - Angabe der Zutatenmenge in Gew.-Prozent
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NEUE ETIKETTE DES ÖIB

NEUE VERPACKUNGEN DES ÖIB
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VERPFLICHTENDE ANGABEN

• Bezeichnung (Sachbezeichnung lt. Honig-VO); 

• Nettofüllmenge (nur in g oder kg angeben);

• Mindesthaltbarkeitsdatum (mindestens haltbar bis:);

• Anweisungen für Aufbewahrung/Verwendung;

• Name, Firma      (Imker);
Anschrift              (Postzustellung muss möglich sein);

• Ursprungsland: (Österreich + regionale Bezeichnungen möglich);

• Alkoholgehalt: .......% Vol (z.B. Met, Liköre, etc.)
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BEZEICHNUNGEN VON HONIG LAUT HONIG-VO
UND CODEX B 3 HONIG
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BEZEICHNUNGEN SIND IN DER HONIG-VO
BGBL.NR. 40/2004 IDGF. GEREGELT:

• § 2. Im Sinne dieser Verordnung ist „Honig“ der 
natursüße Stoff, der von Bienen der Art Apis mellifera
erzeugt wird, ….

• Daher ist es selbstverständlich, dass Honig nur von 
Bienen stammt.

• Folglich ist die Bezeichnung Bienenhonig 
„Werbung mit Selbstverständlichkeiten“
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§ 3. HONIGARTEN WERDEN UNTERSCHIEDEN:

1.Nach Herkunft:
1.a) „Blütenhonig“ oder „Nektarhonig“
der aus dem Nektar von Pflanzen stammender Honig;

1.b) „Honigtauhonig“
Honig, der hauptsächlich aus auf lebenden 
Pflanzenteilen befindlichen Sekreten von an Pflanzen 
saugenden Insekten (Hemiptera), oder aus 
Absonderungen lebender Pflanzenteile stammt.
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§ 3. HONIGARTEN WERDEN UNTERSCHIEDEN:
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2. Nach Herstellungsart oder Angebotsform:

• „Wabenhonig“ oder „Scheibenhonig“
Von den Bienen in den gedeckelten, brutfreien Zellen der von ihnen frisch 
gebauten Honigwaben oder in Honigwaben aus feinen, ausschließlich aus 
Bienenwachs hergestellten gewaffelten Wachsblättern gespeicherter Honig, 
der in ganzen oder geteilten Waben gehandelt wird.

• „Honig mit Wabenteilen“ oder „Wabenstücke in Honig“ 
Honig, der ein oder mehrere Stücke Wabenhonig enthält

§ 3. HONIGARTEN WERDEN UNTERSCHIEDEN:

• „Tropfhonig“
Durch Austropfen der entdeckelten, brutfreien Waben gewonnener Honig

• „Schleuderhonig“
• Durch Schleudern der entdeckelten, brutfreien Waben gewonnener Honig;

• „Presshonig“
• Durch Pressen der brutfreien Waben ohne Erwärmen oder mit geringem 

Erwärmen auf höchstens 45°C gewonnener Honig;
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• „Gefilterter Honig“ = künftig nur bei Backhonig erlaubt

Honig, der gewonnen wird, indem anorganische oder organische 
Fremdstoffe so entzogen werden, dass Pollen in erheblichem Maße 
entfernt werden.

• Bei „Backhonig“ ist die Angabe 
„nur zum Kochen und Backen“ anzuführen.

§ 3. HONIGARTEN WERDEN UNTERSCHIEDEN:
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WEITER KENNZEICHNUNGSMÖGLICHKEITEN

• Herkunft aus Blüten oder Pflanzenteilen, 
- vollständig oder überwiegend der angegebenen Herkunft ist - - und die 
entsprechenden organoleptischen, physikalisch-chemischen und 
mikroskopischen Eigenschaften besitzt;

• regionale, territoriale oder topographische Herkunft, wenn das 
Erzeugnis vollständig aus der angegebenen Herkunft ist 
Flugradius der Bienen muss entsprechend groß sein!

• besondere Qualitätskriterien (z.B. Qualitätshonig)
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CODEX KAPITEL B3

• Gemäß den Anforderungen der Honigverordnung ist die Angabe 
„Bienenhonig“ nicht vorgesehen.
Übergangsfrist für die Etikettierung: bis 30.6.2027 

• Hinweise auf den Erzeuger als Teil der Bezeichnung sind nicht 
zulässig, wie zum Beispiel „Imkerhonig“. 
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• „Frühtracht, Sommertracht oder 

• Frühjahr oder Sommer“ sind zulässig.
• „Stadthonig“, 

„Wiesenhonig“ oder 
„Almhonig“ sind zulässig.

Unspezifische Bezeichnungen sind nicht zulässig 
(z.B. Grätzlhonig, Landschaftshonig, etc.)

Codex Kapitel B3
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WALDHONIG

• Für Honig, der hauptsächlich aus Honigtau von Pflanzen aus 
Wäldern (insbesondere von Nadelbäumen) stammt, kann der 
Begriff „Waldhonig“ verwendet werden

CODEX KAPITEL B3
WALDHONIG VERSUS HONIGTAUHONIG
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BEZEICHNUNG FÜR „HONIGTAUHONIG“
ÜBER 800 MIKROSIEMENS:

OHNE CHARAKTERISTIK VON  WALDHONIG 
(FEHLENDE TYPISCHE FARBE / GESCHMACK) 

a) Honig

b) Qualitätshonig

c) Honigtauhonig

d) Mischwaldhonig

e) Sommerhonig oder Sommertrachthonig

f) Nach der Herstellungsart 
(z.B. Schleuderhonig, Tropfhonig, Presshonig)
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HINWEISE WIE „HEIMISCH“ ODER. 
„AUS ÖSTERREICHISCHER IMKEREI“ 

Wenn dieser ausschließlich aus nur einer –
dem jeweiligen Imker eigenen Imkerei stammt

Am Etikett muss Name und Anschrift des Imkers aufscheinen 

Erfolgt die Abfüllung nicht vom Imker selbst –
Ist auf diesen Umstand hinzuweisen  und der
Abfüller ist anzugeben
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HINWEISE AUF „QUALITÄT“

Bei Verwendung dieser Angaben oder der Bezeichnung „Qualitätshonig“  

• liegt der Wassergehalt nicht über 18 %.

• Derzeit in Diskussion: zusätzlich
Invertaseaktivität mind. 37,5 U/kg (Siegentaler) – Ausnahme enzymschwache Honige
HMF Wert: maximal 15 mg/kg (gewährleistet bis zum MHD)
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BEURTEILUNG
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LAGERBEDINGUNGEN SIND LAUT CODEX B3 
VORGESCHRIEBEN !!

Trocken und vor Wärme geschützt lagern

Vor Licht und Wärme geschützt lagern

Ist auf allen Ebenen des Verkehrbringens einzuhalten
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OXYMEL
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Der Begriff setzt sich aus den aus dem Griechischen stammenden Begriffen 
oxy (sauer) und Meli (Honig) zusammen.

Oxymel ist ein zusammengesetztes Lebensmittel, traditionell bestehend aus 
drei Teilen Honig und einem Teil Gärungsessig.

Variable Mischungsverhältnisse können von 2:1 (2 Teile Honig und 1 Teil 
Gärungsessig) bis 5:1 (5 Teile Honig und 1 Teil Gärungsessig) variieren. 

Zur Geschmacksabrundung können zu dieser Grundrezeptur z. B. Gewürze, 
Kräuter, Früchte und/oder andere Lebensmittel in geringen Mengen zugesetzt 
werden (in Summe maximal 10 %)

•OXYMEL
OXYMEL
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• Produkte, deren Zusammensetzung Punkt 2.1 entspricht, dürfen als 
„Oxymel“ bezeichnet werden. 

• Bei Zusatz von anderen Lebensmitteln ist in der Bezeichnung darauf 
hinzuweisen (zum Beispiel „Oxymel mit Kräutern“). 

• Zusätzlich ist im Zusammenhang mit der Bezeichnung das 
Mischungsverhältnis von Honig und Gärungsessig anzugeben (zum 
Beispiel „Mischungsverhältnis von Honig und Gärungsessig 3:1“).
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ZUTATEN OXYMEL

• „QUID“-Angaben (quantitative Angaben der Zutaten gem. Art. 22 
LMIV) für Honig und Gärungsessig sind notwendig. 

• Werden weitere Zutaten zugesetzt, sind hinsichtlich der 
quantitativen Angaben die diesbezüglichen Anforderungen der 
LMIV zu beachten.
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VERPFLICHTENDE ANGABE DER
LAGERBEDINGUNGEN

• „trocken und vor Wärme geschützt lagern“,

• „vor Licht und Wärme geschützt lagern“.

• Um Oxymel vor vorzeitigen Beeinträchtigungen zu schützen, sind 
die deklarierten Lagerbedingungen auf allen Ebenen des 
Inverkehrbringens bis zur Abgabe an die Letztverbraucherin/den 
Letztverbraucher einzuhalten.
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Codexkapitel
B 3 Honig
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Einsendedatum: 24. bis 28. August 26
Cremehonig bereits frühzeitig produzieren
Neue Kategorien

Blütenpollen
Perga
alkoholische Getränke

Vorschau 2026

2026
IMKERIN DES JAHRES

BIO IMKERIN DES JAHRES

>21 GOLDENE HONIGWABEN

Siegerehrung 
erfolgt am 

am 13.11.26

SUPERSERVICE FÜR ALLE IMKER:

• Honig wird  erforderlichenfalls ohne Punkteabzug in die richtige Kategorie 
umgereiht (aufwendige Voruntersuchungen entfallen:J!

• Die mit besonders geschulten Verkoster werden mit Tabletts ausgestattet!  -
Die Digitalisierung bringt verbesserte Ergebnisse und mehr Informationen für 
Imker

• Tag der Siegerehrung wird mit Publikumsevent verbunden!
Zusätzlicher Werbeeffekt für uns Imker sowie Publikumsverkostungen

• Nähere Informationen werden noch bekannt gegeben.
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KOSMETISCHE IMKEREIPRODUKTE
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VOM ÖIB ZUR VERFÜGUNG GESTELLTES DOSSIER

Neu überarbeitet

November 2025
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VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN VERKAUF

Geprüfte Rezepturen mit Sicherheitsprotokoll

Besondere Sorgfaltspflicht  - eigene Hygieneleitlinie für Kosmetikprodukte
Sichere Behälter mit Konformitätserklärung 
(Eignung für Kosmetika – offene Verpackungsmaterialien – ein Hygienerisiko)

Richtige Kennzeichnung gem. Kosmetikkennzeichnungs-VO

Notifizierung vor dem 1. Verkauf!!
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REZEPTUREN
VOM ÖIB ZUR VERFÜGUNG GESTELLT

• Diese wurden geprüft und mit einer Sicherheitsbewertung versehen
• Rezeptur ist penibel einzuhalten
• Keine weiteren Zutaten – sonst ist neue Bewertung auf Eigenkosten 

durchzuführen
• Propoliszugabe erfolgt allgemein in der auskühlenden Phase
• Zukauf von Rohstoffen (Reinheit und Qualität aus zuverlässiger 

Quelle) Wachs, Öle, …..)
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HERSTELLUNGSPROZESS

• Vorlage  einer Teilnahme an einem Hgienekurs
(Dokumentation Kursdauer, Inhalte Vortragender, Datum)

• Geeignete hygienische Umgebung

• Desinfizierte Oberflächen
• Beachten der Herstellungsabläufe

(Vorgaben bei Propolis und Blütenpollen)
• Ablaufschema und Dokumentation von Kontrollpunkten
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REZEPTUR BEISPIEL
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BESONDERE 
KENNZEICHNUNG
DER ZUTATEN

BEGINNEND MIT 
WORT 
INGREDIENTS: …..
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NOTIFIZIERUNG

• Für die elektronische Anmeldung beim Ministerium ist bereitzuhalten:

• Foto oder digitale Version der Verpackung 

• Rahmenrezeptur

• Name der verantwortlichen Person + Erreichbarkeit
Evidenzhaltung der Daten erforderlich
(z.B. Handywechsel mit neuer Nr.)
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Danke für die Aufmerksamkeit

sepp.niklas@gmail.com


